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der e1INeE großen Völkerfamilie der Menschheit. Von C1L1CIN solchen i V01 -
lem ınn christlichen Messianismus hat Solowjow i Vortrag ber die
russische Idee gesprochen. Und WIL sınd davon überzeugt, da{ißs auch das heu-
tıge Rußland, aller Gottesleugnung und aller Gottlosigkeit ZU Irotz,
diesem INnNne besondere messianische Berufung besitzt

In CHSAaNSS angeführten Begriffsbestimmung des Mess1anismus
schreibt Solowjow nicht den theologischen Messianismus., der gleichsam die
Fortsetzung «des jüdischen Messianismus ı der Geschichte des Christentums
ist: antwortet vielmehr auf die Frage,. w as qaußerhalb des theologischen
Bereiches der eıt erMessianısmus verstanden wird Erst i
der neueEstenN Zeit hat sich nämlich C111 Begriff des Messianismus herausge-
bildet, der ZWar och mehr der WEN1LSET mıt religiösen Vorstellungen
Verbindung steht, aber qufs (sanze gesehen sich mehr VO

Christentum und VOer Religionloslöst. Dieser neuzeitliche Messianismus
ist bereits C111 Zerfallsprodukt Erg-ebnis e1LINe Säkularisierung, Entechrist-
lichung und Verweltlichung. Er beginnt miı1ıt der übersteigerten Gleichsetzung

VO ersten Romgetrennten östlichen Kirche mıt dem Reich des 61-

schen Großfürsten ı der Idee VO  — Moskau, dem dritten Rom . Er nährt sıch
VOGeist £1NeTr relig1ösen.oder politischqn, nationalen oder sozialen Aus-
schließlichkeit, der sich allein die Rechtgläubigkeit, 1e€Auserwählung oder
wenigstens z bevorzugte Sendung zuschreibht. Kr endet schlie(ßlich
atheistischen Messianismus der Sowjetunion Da{fß £1inNn olk und Staatswesen
VOL allen andern Völkern aquserwählt Wal, 1st ach jüdisch--christlicher Offten-
barung DUr Mal der Weeltgeschichte vorgekommen: der
Auserwählung Israels, aber auch das geschah Hinblick auft den kom-
menden Messias, der allen Völkern. das Heıiıl bringen sollte. ach der An-
kunft des esSs1as gibt CS keine ausschließliche Bevorzugung der Berufung
CLNer Nation oder Volkes mehr, durch die andere benachteiligt würden:
‚„Da gilt nıcht mehr Jude oder Heide, nicht mehr Knecht oder Freler, nicht
mehr Mannn oder Weib Ihr se1id alle C1IHNeLr Christus Jesus““ (Gal. S 28)

VWelteinheitsstaat der Völkerbund ?‘
RIEDRICH o

Die drängende Vielfalt weltumspannender Probleme der Wirtschaft, des
Kulturaustausches, der sozlalen, nationalen un Hassengegensätze, die be-
reıts ZWEe1 globale Kriegskatastrophen ausgelöst haben, “ ordern C116 Neit:
organısation Sicherung des Friedens. Die bisherigen Organisationsformen
loser internationaler Abmachungen und bloßer Verträge oder der Gruppen-
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bildung genügen nicht mehr. Sie sind ohnmächtig, W 16 die Geschichte Jehrt,
die Belange mächtiger Staaten oder Staatengruppen auf dem Spiele

stehen.
Iso INUSSCH WIL z straffer organiısierte internationale Ordnung haben

Die Frage ist 11UI1L? mu{fs zentralistischer Weltstaat oder n  enugt
z Föderation Völkerbund Im ersten Walle bestünden die einzelnen
Jetz och existierenden Territorialstaaten och alg Provinzen oder Ver-
waltungsbezirke weıter.

Ks hat, besonders seıit der Aufklärungszeit i Idealisten gegeben, die
VOon CLIHECIN solchen Weltstaat geträum haben entspricht nicht eigent-
lich der eE1INEeEIN großen Menschheitsidee ? Kıs wäar OE A eıgenartıge Mischung
VO Romantik und Vernunft welche die Schöpfer un Jräger des „erleuch-
etien Zeitalters antrıeb für die politische Verwirklichung dieses allumfas-
senden Menschheitsreiches einzutreten oder wenıcstens schwärmen In
eLiwa schien der Gedanke schon grundgelegt der klassischen antiken un
der scholastischen Begriffsbestimmung des Menschen qlg einNne€eEs anımal 10-

nale, e1LNeESs geistbegabten Lebewesens legte den Nachdruck auft die Ver-
unft den (Feist nd auf die bstraktion Die logisch metaphysische Art-
gemeinschaft aller Menschen und die golden umrandete Idee der Humanitas
ührten geradewegs dem Wunschbild die gelstgetiragene spezifische Ein-
eıt auch politisch verwirklichen

Sie sind nıcht verachten, diese Menschheitsträumer miıt ihrem unbe-
grenzte. Vertrauen ZU  — Vernunft Z1Uur müfsten ben nıcht ur

FCINE, sondern obendrein schr gute (seister SCHN, sSons dürfte dieser Welt-
STAa bald C1Her schlimmeren Hölle werden, qls CS die bisherige internatı0-
ale archie SCWESCH ist Wir mü{fsten Geister SCHN, weil diese den
wechselnden, raumzeitlichen der historischen Bedingungen nicht unterwor-
fen und W ILr mü{fsten obendrein alle gute, keiner Versuchung ZU

Macht erliegende eister SC enn unter dem Mißbrauch der Macht würde
die Personsein als solchem begründete Vielfalt die Fülle und der
Reichtum der Persönlichkeiten verkümmern ber IN> 10l (zeister bedürften
Ja Sar keines Staates

Sowohl das aufgeklärte un rationalistische alg auch das romantische Welt-
bürgertum gehen VO.  b C116 Menschen dUS, den 65 Wirklichkeit nicht gibt
Die weltumspannende Gelehrtenrepublik der Humanisten mıiıt ihrer Einheits-
sprache, dem Latein, 1st ebenfalls kein Vorbild das die Soziologen un Poli-
tiker nachahmen könnten Ks 1515 sich nicht ohne weıteres und ohne große
Abwandlungen auf 5 staatliche W eltgemeinschaft anwenden

Bereits die Philosophie der Vorzeit brachte deutlich ZU Ausdruck W16e

tief der Menschengeist eıt un Raum eingetaucht ist Das wird DE -

(Gia00c0M0 Maturt, 11 Problema g1urıdico della comunıta internazlonale, Mailand 1956
ott Giuffre Edıtore Messineo I8 Problema delle IMiIiNOTanze nazlıonali, Rom
1946 Kdizıonı ‚La (ıvılta Cattolica Reinhold Niebuhr, Christlicher Realismus und
poliıtische Probleme, Stuttgart 1956 (Kıv Verlagswerk) Die {Illusion Weltregierung
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ıt oder

rückt in der ffiofisfisch'efi L_ehfe vom Stoff als ihflividuationsprihz‚ip und
durch die logisch-metaphysische Bestimmung des Menschen aqals eines Lebe-wesens, das ZWAaTr mit Vernunft begabt, aber tief dem 10585 verhaltet ist,
dem ans Stoffliche gebundenen Leben (animal rationale).Die Existential- un Kxistenzphilosophie hat dieses Verhaftetsein och
stärker unterstrichen, ja allzustark den Vordergrund geschoben als Ge-
worfenheit un In-der-Weltsein, qlg Kampf der Freiheit mit dem Chao0s
Eines ıst dadurch immerhin deutlich geworden: unNnsere Geschichtlichkeit.
Diese ıst zunächst einmal eın metaphysisch-anthropologischer Begri{ff. Der

ihm bezeichneten Wirklichkeit entspringen aber U, A, auch sehr konkrete,
ethnologische und historische Folgen. Die Mächtigkeit des stoffgebundenenBios, das Gesetz Von Raum un: Zeit sınd ZU mindesten wesentlich miıtent-
scheidende Ursachen für das Werden un die Wandlungen VO  an Menschheits-
PPCNH, KRassen, Völkern nd Stämmen. Und ec5 ıst keineswegs S dafß dieses
Verhaftetsein zeiträumliche Bedingungen jeder Hinsicht eın bel WÄäre,
über das hinauszukommen WITLr unNns bestreben aollten. Vielmehr entspricht ı ie
dem Wesen und der Kigenart uNseTer menschlichen Natur qlg einer Einheit
von und Seele, gelstiger KForm un erdgebundenem Stoff Was WIT an-

streben müuüssen, ıst die Spannung, die Polarität, das rechte Verhältnis der
Kräfte. Das bedeutet auf der sozliologischen Ebene Einheit des Menschenge-schlechtes der Vielheit seiner konkreten KErscheinungen, die auf eW1ge€Werte hin ausgerichtete Persönlichkeit der Kınmaligkeit ihrer geschicht-lichen Berufung, ihres zeitgebundenen Auftrags, ihrer irdischen Bewährung.Gerade die Polarität uUuNserer Menschennatur bereichert die Schöpfungviele Teilwerte un Schönheiten. Der Weg der menschlichen Vernunft der
Erkenntnis des Wahren und der Verwirklichung des Guten ist auf die (722
schichte verwlesen, und aucn die Idee des Menschengeschlechtes kann ın der
Fülle ihrer Inhalte ausend Brechungen un: Spiegelungen, W1e s1e
Aufgang der Völker qaut der historischen Bühne erscheinen, dargestellt WOCI -
den. Dem widersP'räché die organisatorische Gleichschaltung, die e21nemWelt-Rinheitsstast nıcht vermeiden ware. Sowohl die Individualität der
Kinzelperson als jene der Völker würden 1n ihren Rechten verkürzt werden.

Welche organisatorische OTrTmM soll qalso die Völkergemeinschaft wählen ?
Den Gegensatz ZUM Weltstaat würde e1INe übertrieben indiıvidualistische und
atomistische Auffassung der menschlichen Gesellschaft bilden. uch s1€e sıeht
den Mens chen abstrakt, nicht eingebettet die reale Vielheit SeINeT Be-
zuge Es sind oft Rousseausche Gedanken, die 1er spuken, da{lß nämlich die
Bindung des Menschen iın einer Gesellschaft nicht etwa naturgesetzlich SC-ordert Se1 und Aaus der menschlichen Anlage erwachse, sondern vielmehr eine
grundsätzlich freie Entscheidung darstelle. Nun sind sicher Staaten durch
freie Entscheidung entstanden, aber diese Freiheit bezog sich NUur auf die
Modalität, die Art und W eise der Verg-esellschaftung‚ nichtauf den Ursprungdes Staates schlechthin Das Merkwürdige dieser Theorie der freien Bil-
dung der Gesellschaft ıst ihr Umschlag die Unfreiheit. Das durch den all-
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Willen geschaffene (Gemeinwesen verschlingt dieFreiheit der C1N-

zelnen Bürger und wird absolutistisch nach ı un ohne sozlale Bindung
ach aulßen Die Staaten haben sich ach außen NUr Rechte; e1iInNne Pflich-
ten Ihre Rechte werden auft internationaler Ebene 1Ur insotern begrenzt als
S16 mIiıt den Rechten anderer Staaten zusammenstolßen Kıs gibt eben ber
dem Staate keine Rechtsinstanz, weder für den einzelnen Bürger och für
den Staat selbst. Was möglich IST, sind ur Verträge zwischen den einzelnen
Staaten, die Jange gelten, als { den Partnern gefällt. Auf dieser rund-
Jage 1äßßt sich keine dauerhafte völkerrechtliche Ordnung aufbauen.

Die Frage der Rechtsform der internationalen Gemeinschaft wird be-
sten VO der Natur des Menschen un der mıiıt SC1NECT Natur gegebenen Grund-
sıtuatıon her beantwortet. Er wird die Urgemeinschaft der Familie hin-
eingeboren. Diese ursprüngliche socıetas hat uch das erste Recht auf ihn
ber die Entfaltungsmöglichkeit dieses vielschichtigen, aber doch oberst
VO geistiger Erkenntnis, geistigem Willen und geistdurchpulsten (Sefühlen
etragenen Lebewesens das der Mensch 1Sst dränet we1lte Horizonte,
da{fß die FKamilie nicht ausreicht S16 eröffinen Es 1Ina° den Anfängen

Geschlechtes C116 Zeıit gegeben haben, sich dieser Horizont Vvon

der Familie ZUT Sippe hin erwelterte Da ber auch damals die menschliche
Dimension ZUIN Göttliichen un: KEthischen hin unbeosrenzt wäar konnte der
eigentliche Personkern, der ben KRelig1iösen und Sittlichen eht als Möo-
ichkeit ott hın doch blühen reifen un: Früchte Lragen und aqls SC1INCTI

C116 vollendetes Menschentum heimkehren Z Schöpfer.
Weenn WIL jedoch VO  — dieser auf den letzten Kern reduzıerten Menschlich-

eıt absehen, ist: der Mensch 207 185 111 Unbestimmte gestelger-
ten Vollkommenheit der Erkenntnis des Wissens, der Künste, der Wirt-
schaft der seelischen und soz1ialen Verfeinerung us  z fähig Diese Steire-
runs SETZ CL Cr größere Verfügbarkeit VOoOmn Mitteln un (GGütern VO  -

Aaus und 5 Gemeinschaftsorganisation mi1t vielgestaltigen Rechtsinstitu-
tionen. Daher Wr Ccs nötıg, da{fßs sich aus den Urzellen der Menschheit
mengesetzte (sebilde erhoben, natürliche und kulturhafte: der Stamm und
die Nation, die Stände, Berufsverbände urnd schließlich der Staat qls die Kin-
‚eıt un vollkommenste orm der Rechts- und Personengemeinschaft, al
Gesellschaft, welche die Fülle der Güter bereitstellen und das achstum der
freien Persönlichkeit sichern und ördern konnte

So entfaltet sich die gesellschaftliche Anlage des Menschen stufenweise
VO  —_ cCh. Gemeinschaften wielteren wobel auch z eıgenartıge Stu-
fung der Naturnähe un: damıiıt der Naturnotwendigkeit statthat Je to]
der soz1iale Kreis. desto näher 1ST der Natur und desto notwendiger für den
Bestand des Menschen schlechthin Die Familie Ist demnach naturnäch-
sten und -notwendigsten. Damıit 1ST auch die Linıte der teleologischen Dienst-
stufung aufgezeigt: der Staat dient den naturnäheren un -notwendigeren
(zesellschaften und erfüllt, Was s 1C AUS sich nicht eisten könnten. Die Familie
steht ı der teleologischen Kangordnung ber dem Staat der Natıon, dem
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Stamm , den Ständen USW.,. ‚ und sS1C selber steht mıt allen andern Gesellschaf-
ten Dienst der Persönlichkeit des Menschen.

In der Vollkommenheit der gesellschaftlichen Kinrichtung ergibt sich C116

SCHAU umgekehrte Rangordnung. Hier ist die ‘vlorläufige Spitze der
Vollkommenheit der Staat qals der Lebensraum und die Einheit der Bürger

al ihren speziıfisch-menschlichen Bestrebungen der Wirtschaft, Kultur
und des Rechtswesens. Jede der auf die Natur gegründeten menschlichen
Gesellschaften,a der Familie his ZU Staat, ist schon VOL aller posıtıven
Gesetzgebung Rechtsträger oder C116 Juridische Person.

Jle diese Rechte leiten sich VO Ziel der Jewelligen Gesellschaft ab, das
seinerselits Endziel‘entspricht, das den Gipfel der teleologischen Pyra-
mide bildet, nämlich der Seinsvollendung der menschlichen Person, die

W. Bestimmune ausmündet Von ihr her und der Hilfsstellung für S16

wird das spezifische Ziel jeder (semeinschaft bestimmt und damit auch das
Ma{iß ihrer Rechte und Zuständigkeit. Von ihr her wird die Stufenfolge und
die gegenseltige Beziehung der einzelnen (Gemeinschaften festgelegt.

Im räumlich begrenzten Staat scheint die gemeinschaftsbildende Kraft der
menschlichen Natur öhe- un: Ruhepunkt erreicht haben
Durch viele eiträume die zwischenstaatlichen Beziehungen äaußerst
locker und der wirtschaftliche Austausch ger1ng ber 130080088 wıieder haben
Eroberer Groißraumpolitik getrieben un C111 Vielheit VO  am} Staaten Im-
N vereınt und die verschiedensten Völker unter ihr Zepter gezwungen.
Das War keineswegs STEeTs Fortschritt, e1in Zuwachs Entfaltungs-
möglichkeiten für den Personenbereich. Das mongolische Großreich at ı
SC 1LLEIN europäischen 211 WCN15 aufgebaut, ber viel ZeTrSTOr Cn  > WILr We1-

ter zurückgehen,. INUSSEN WIL ohl auch das assyrische W eeltreich als schr
fragwürdig bezeichnen. Anders werden die Dinge schon 1 persischen roß-
königreich, och mehr ı den Bündnissen der griechischen Staaten,
attischen Seebund (vor Niedergang) un: Achäischen Bund, un
sowochl das hellenistische. qals auch das hellenistisch-römische Imperium sind
schon recht vielschichtige Gebilde, die nicht mıt schematischen Urteil
erledigt werden können. Augustinus War allerdings nicht einmal VO LOINLL-

schen Reich begeistert. Kr konnte nıcht übersehen. mıiıt wieviel (zJewalttat und
Unrecht CS zustande sekommen WAar un zusarnmengehalten ; wurde. Kr Z0S
das Nebeneinander vieler kleinerer Staaten VO  S

Der Kulturaustausch un die Verbreitung schöpferischer Gedanken hat
sich se1it eh und ıJC nıicht Landesgrenzen gehalten. Kın Hochstand inter-
nationaler ert-; Ideen- und Gütermitteilung SETIZ indes unbedingt all-
SCHIELN anerkanntes und geachtetes Völkerrecht VOTraus. Dieses Völkerrecht
hat CS aqals Postulat der Natur gegeben, mehrere Staaten neben-
einander exıstieren. Und wurde tatsächlich W1C CIIl SCcWL überliefertes
Gewohnheitsrecht bezeugt auch bestimmtem rad beobachtet und POSIULV
entwickelt Später traten ausgehandelte Rechtsverträge der Staaten hinzu
Das technisch bedingte Zusammenrücken un die wirtschaftliche Verzah-

437



&- WE/l  I  E

nun der einzelnen „änder und Erdteile fordern heute aber, darüber hinaus-
zugehen und straffere Organisation aufzubauen. Ihre Notwendigkeit
wird dadurch verstärkt, da{fß heute jeder lokale Krieg leicht CL Gefahr
für die gesamte Menschheit wird.

Die Mitte zwischen dem die Freiheit un den schöpferischen Geist be-
drohenden Weltstaat un lockeren Staatenkonferenz, die Ernstfall
doch ohnmächtig 151 ist der Völkerbund h die internationale Gemein-
schaft Rechtes Sie wird der heute gegebenen Menschheitssituation
VOoO der Natur selbst cefordert Das heilßt die Gesellschaftlichkeit des Men-
schen WIe1IST der gegenwartıgen geschichtlichen Epoche auf JCILC Cr all-
zende Ausweitung hin, die sowohl der erhöhten organisatorischen Notwen-
digkeit als auch der Kreiheit der Individualitäten (der Völker uUun! FEinzel-
personen) entspricht.

Dies sind die naturrechtlichen Grundzüge Völkergemeinschaft. Wie
5 1 C einzelnen: konkret gestaltet werden könne, ist dem freien Ermessen
der Völker überlassen Die Vereinten Nationen, die Ende des zweıten
Weltkrieges gegründet wurden entsprechen diesen Grundzügen och ke1i-
m  D könnten jedoch auf sS1C hin vervollkommnet werden Kın Fortschritt
würde LUr erreicht werden WenNn VO allen KEınzelstaaten, S11 ausdrücklich
{ ] einschlußweise anerkannt würde, da{iß alle posıtıven Vereinbarungen
ber die Urganisation der Völkergemeinschaft aut Grundsätzen aufruhen
und miıt Grundsätzen übereinstimmen US5SCH, die nicht 1Ns Belieben der
zelnen Mitgliedstaaten gestellt sind Cs müßte C111 aller posılıven Rechts-
bestimmung vorgang1ges natürliches Völkerrecht irgendwie anerkannt sSe1in

Damit wAäare auch anerkannt da{f die Einzelstaaten das internationale Recht
nıcht ursprünglich schaffen, sondern U entfalten, näher bestimmen un

Inwieweit die Gliedstaaten be1i der posıtıven Gesetzgebung ihrer Eigen-
schaft qlg Mitglieder unmittelbar mitzuwirken hätten, hinge Salz VO der
Verfassung oder dem Grundgesetz abh das dem Völkerbund bei welilNer Kon-
st1tUuLeTUNG geben ALlC Soll an C1IN Weltparlament Weltregierung
und Weltarmee aufstellen. denen ann Rahmen der verfassungs-
mäflßigen Grenzen E1n Staatenbundes die volle gesetzgeberische, bzw
ausführende Gewalt zukäme ? Die Schwierigkeiten welche die Vereinten
Nationen Se1ITt CINMISECN Jahren bezüglich Korea haben und auft die S16 letz-
ten Jahr der Suezkrise, der Ungarnkrise un dem Kaschmirproblem
gestoßen sind werden manchen auft den Gedanken bringen, dafßs ein Völker-
bund ohne 61g EN€ Jurisdiktion ohne ausführende Organe un starkes
Heer C111 armselires Dine SC 1, Nun, die Jurisdiktion würde bel UNsSeTECIN Völ-
kerbund internationalen Streitiragen keinesfalls fehlen, weil nicht auf
die illkür der Einzelstaaten sondern auf das Naturrecht begründet wäre.
be1ı w as nutzte das WL eC1INer eLwalgen Verurteilung eine Sanktionen fol-
SCH könnten? der wenn die Druckmiüittel 1Ur für die kleinen, aber nicht für
die grolßen Rechtsbrecher qusreichten ?
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Anderseits würfe die konkrete Organisation 1NeTr Weltexekutive recht
schwere Fragen auf W1C soll mal aus Hunderten verschiedener Völker
19108 das Wichtigste NeENNEN 5 einheitliche un: schlagfertige Armee
schaffen, W1€6 und S16 unterbringen,erziehen und ausbilden ? Und wird die
föderative Kıgenart bei Ee1LHNer derart starken Zentralisierung militärischer
Kräfte gesichert bleiben ? Und W as ıst Cs5 mıt den Gliedstaaten, die ohl da-
neben ihre EISCNCN Ordnungstruppen werden haben wollen ?

Es sind das Probleme, deren Jragwelte och nicht SANZ überschauen
un: vielleicht heute auch noch nicht überschauen brauchen, weil das Be-
wußfßltsein eELNeET großen Menschheitsgemeinschaft och Sar nicht allzgememn
gesiegt hat daß WILC wesentlichen Schritt ber die UNO hinausgehen
könnten Das nächste dürfte SC dieses Bewußlstsein fördern

Was den Grundri{fß der kommenden Weltgemeinschaft ancveht ist jedoch
soviel bereits sicher 61 darf e1] Hilfsfunktion haben, nicht 1Ur Hin-
blick auft die ertwelt des Personhaften, sondern auch Bezug auf die C111-

zeinen Staaten. Sie soll dem Einzelstaat SPC1LNC Aufgaben nicht abnehmen. ® ()1[]-—

ern 1Ur erleichtern. Diıiese Subsidiärfunktion wird JC ach der geschicht-
lichen Lage S andere und andere SC Nicht der Weltbund, sondern der
Staat selbst bleibt der eigentliche Knotenpunkt der menschlichen Gesell-
schaftlichkeit. Der Staat ist der Weltgemeinschaft ur untergeordnet ] Din-
SCH, die das internationale Gemeinwohl betreffen, sich darf sich die
Völkergemeinschaft nicht ı die ı1 Angelegenheiten der Einzelstaaten
einmischen.

Diese Nichteinmischunege wird jedoch Aaus ZWC1 Gründen aufgehoben Er-
tens weILin die Verhältnisse Staat schlimm werden, dafs s1C 5

Gefahr für andere bilden Die politische Materıe wechselt {11U)  —_ gleichsam
ihre Natıur S16 wird AUS eC1N! nationalen z internationale Angelegenheit
Zweitens W ©! menschliche Grundrechte elNeEIM Staat mıiıt Füßen
getreten werden, also Staat A4AUuS C1116111 Förderer HKeind der
Bürger wird. Hiıer mu der Völkerbund stellvertretend EINSPTHISECNHN für das
staatliche (+emeinwesen das Zweck nıcht mehr erfülhlt.

Den Völkerbund als die normale zuständige Instanz kann demnach jeder
Staat zwischenstaatlichen Streitfällen anruften. Der einzelne Staatsbürger
kann S1C.  h nıicht direkt appellieren, sondern NUr ber rechtmäßice
Staatsregierung. In Notfällen, dort, der Staat ihm en Rechtschutz
versagt, mu{ auch dem einzelnen der Weg ZUFL Weltgemeinschaft offenste-
hen Der elthbund der Völker sollte der letzte (sarant der allgemeinen Men-
schenrechte sSe1LI1 un diese Grundrechte ı Verfassung ausdrücklich
verankern.

Bliebe och die Frage, ob der Bun: LU für die Staaten die ordentliche
höhere Rechtsinstanz sSC1 und alle übrigen physischen und moralischen Per-

NUr über den Staat bei ihm ihre Anliegen gelt-end machen können; ab-
gesehen VO.  un der Ausnahme, der Bund bel1 Versagen des Staates, die wenlll

auch außerordentliche, doch unmittelbare Instanz auch für sS1C wird Neh-
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IN WITr den Fall der nationalen Minderheiten. Wirdder moderne, VOILLNa-
— t1ionalismus verseuchte Staat, dem natürlich die nationale Mehrheit füh-

rend ist; überhaupt jemals als unbefangener Anwalt der Minderheiten gel-
ten können ? (+anz sicher nicht. Aus der Natur derSache heraus mMu hier
C1L11C6 ordentliche; direkte Berufungsinstanz geschaffen werden, die den Staat
übergeht. Soll aber ı jedem all der umständlich funktionierende Apparat
C116 zentralen Völkerbundsorganes mIT diesen Minderheitsproblemen be-
TAauUu werden ? Kennt sich ZU Beispiel C1IH Siamese Südtiroal aus ® Uns
schiene . kontinentales Schiedsgericht diesem Falle gee1gneter als
planetares. Der Schiedsspruch solchen. (Gerichtes müßte annn VO Völ-
kerbund sanktioniert. mıiıt dem nötiıgen politischen _Rückhalt verschen
werden, damit SC1LI16 Durchführung sicher WAaTe. Und diese Durchführung
mü{fste ständig überwacht werden.

(GGerade diese Abschweifung 1115 Konkrete kann nıicht anders aqls ernüch-
ternd wirken; ennn - 1C macht uns bewußst, da{fßs och weıter co VOT

liegt his e1N€ wirksame, den Frieden stiftende un sichernde Völkergemein-
schaft aufgebaut SC 1 wird. Wir stehen fast noch i den Anfängen; och sind
die Völker TOTZ trübster Erfahrungen nıcht überall reif, un die stO-

renden Mächte sind stark. Siegen wird aber Ende der, der meılsten
Geduld nd Ausdauer aufbringt

Die Kıirchliche Büchereiarbeit
katholischen Deutschland

LE K OEP

Se1it ihrem Bestehen hat sich die Kirche arum Sesorgt Wäas die Christen lesen,
und 1LIININCTF. hat sS1IC diese Sorge als Wächteramt verstanden Paulus, der
den Christen VOo  am Korinth versicherte: „„Alles 1sTt EUEeT:  10° 1 Kor I, 21), gab
auch die Weisung: „Prüfet alles! Das (Gute aber behaltet!‘“ (1 Thess I, 21)
Und ebenso veranla{fte Ephesus, dafß die ‚„„schlechten Bücher“ sSe1INeTr
eıt Zauberhbücher mıt magischen Rezepten un Formeln aller Art VCIL-

brannt wurden, unbeschadet ihres hohen materiellen ‚„„Wertes‘‘ den 5  an
auf insgesamt Silberdrachmen schätzte‘“‘ (Ap 19, 19) W.eenn uch die
ersten Christen 1 der Krwartung de baldigen W eltendes einenallzu gl‘0-
en Wert auf Bildung und Belesenheit gelegt haben, ahm sich doch die
Kirche energisch dieser Aufgabe a  $ qlg das Ausbleiben der Parusie S16 azu
ZWAaNS, sich ı dieser Welt einzurichten.
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